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RS UVS Niederösterreich 2003/06/30
Senat-GF-03-2022

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.2003

Rechtssatz

Eine widersprüchliche Lenkerauskunft (hier gleichzeitige Angabe einer Person, die das Fahrzeug gelenkt hat, und

Nennung einer Person, die die Auskunft erteilen könne), ist inhaltlich mangelhaft. Die Behörde ist nicht verp ichtet,

hier mit einem Verbesserungsauftrag (§13 Abs3 AVG) vorzugehen.

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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